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Satzung der PGA of Germany

Satzung der PGA of Germany 

§ 1 	 Name und Sitz

Der Verband trägt den Namen „Professional Golfers Association 
of Germany e.V.“, abgekürzt PGA of Germany.  

Er hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereins. Die Farben 
des Verbandes sind schwarz / grün.

Der Sitz des Verbandes ist München.

§ 2 	 Zweck und Aufgaben des Verbandes

Der Verband bezweckt die Fºrderung der beruþichen Inter- 
	 essen der Golfprofessionals in der Bundesrepublik  
	 Deutschland.

Zur Erf¿llung dieser Aufgaben setzt der Verband sich fol- 
	 gende Ziele

Information der ¥ffentlichkeit ¿ber den Beruf des Golf- 
	 professionals und den Golfsport im Allgemeinen.

Betreuung und Beratung der Mitglieder in beruþichen An- 
	 gelegenheiten.

Mitwirkung bei f¿r den Berufsverband wichtigen Ent- 
	 scheidungen der Gesetzgebungsorgane, der Verwal- 
	 tungsbehörden, Verbände und sonstigen Organisationen  
	 im nationalen und internationalen Bereich.

Fºrderung der qualiýzierten Aus- und Weiterbildung der  
	 Golfprofessionals sowie Ausbildung eines geeigneten 	  
	 Nachwuchses.

Förderung des deutschen Golfnachwuchses und Aufbau  
	 und Pþege einer deutschen Nationalmannschaft der Pro- 
	 fessionals.

Veranstaltung von Lehrgªngen, Golfturnieren, Meister- 
	 schaften und Länderwettkämpfen.

Darstellung und Förderung des Golfunterrichtes in allen  
	 Bereichen des öffentlichen Lebens sowie Förderung der  
	 technischen und methodischen Entwicklung des  
	 Golfsports.

Fºrderung und Pþege der Traditionen und Besonderhei- 
	 ten des Golfsports in Deutschland.

Bekämpfung des Dopings und Eintreten für Maßnahmen,  
	 die den Gebrauch verbotener und / oder leistungsstei- 
	 gernder Substanzen unterbinden.

§ 3 	 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4 Gliederung der PGA of Germany

Der Verband kann regionale Vereinigungen von Golfpro- 
	 fessionals als Landesverbände anerkennen.

Diese Landesverbªnde sind rechtlich und ýnanziell selbst- 
	 stªndig. Sie sind verpþichtet, sich in Anlehnung an die Sat- 
	 zung der PGA of Germany Satzungen zu geben und die  
	 von der PGA of Germany zu Satzungsbestandteilen erklªr- 
	 ten Verbandsordnungen zu Bestandteilen ihrer Satzung zu  
	 erklären. Die Anerkennung als Landesverband bedarf eines  
	 Beschlusses des Gesamtvorstandes. Der Gesamtvorstand  
	 ist berechtigt, Richtlinien für die Arbeit der Landesverbände  
	 zu erlassen.

Die Mitglieder der Landesverbände müssen Mitglied in der  
	 PGA of Germany sein. Das Gleiche gilt für die Mitglieder  
	 der Vorstände der Landesverbände.
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An den regionalen Wettbewerben, die durch die Landesver- 
	 bände ausgerichtet werden, dürfen nur Mitglieder der PGA  
	 of Germany teilnehmen. Ausnahmen bed¿rfen der Zustim- 
	 mung des Vorstandes der PGA of Germany.

§ 5 	 Mitgliedschaft

Der Verband hat

a) ordentliche Mitglieder
b) außerordentliche Mitglieder
c) Ehrenmitglieder
d) fördernde Mitglieder

Zu a): Die ordentliche Mitgliedschaft des Verbandes können er-
werben:

Jeder von der PGA of Germany geprüfte Golfprofessional  
	 oder nach den Bestimmungen der PGA of Germany ausge- 
	 bildete Trainer.

Jeder von einem auslªndischen Verband gepr¿fte Golfpro- 
	 fessional soweit die abgelegte Pr¿fung von der PGA of Ger- 
	 many als gleichwertig anerkannt, der Bewerber der deut- 
	 schen Sprache mªchtig ist und in Deutschland eine Tªtig- 
	 keit aus¿bt, die dem Berufsbild eines deutschen Golfpro- 
	 fessionals nach der Ausbildungsordnung und den hierzu er- 
	 lassenen Ausbildungsrichtlinien entspricht.  
	 Die Gleichwertigkeit einer vor einem auslªndischen Ver- 
	 band abgelegten Pr¿fung wird durch den Pr¿fungsaus- 
	 schuss allgemein oder für den Einzelfall festgestellt.

In Einzelfªllen kºnnen Bewerber, welche die Vorausset- 
	 zungen nach § 5 Abs. 1 und 2 nicht erfüllen, aufgenommen  
	 werden,wenn hierdurch die Heranbildung eines deutschen  
	 golferischen Nachwuchses und die Ausbildung und die Pþe- 
	 ge einer deutschen Nationalmannschaft der Professionals  
	 in erheblichem Umfang gefördert wird.

Der Bewerber muss vor der Aufnahme gegenüber der PGA 
of Germany schriftlich klar die Absicht erklärt haben, nur als 
Turnierspieler (Playing Pro) tªtig sein zu wollen. F¿r eine 
Aufnahme nach § 5 Abs. 3 ist die Zustimmung des Gesamt-
vorstandes notwendig. 
Der Gesamtvorstand kann auch nähere Festlegungen dar-
über treffen, wer als Playing Pro im Sinne der Satzung der 
PGA of Germany anzusehen ist. Er kann insbesondere 
auch festlegen, dass der Bewerber und der als Mitglied in 
den Verband aufgenommene Playing Pro eine bestimmte 
Spielstärke nachzuweisen hat.

Zu b): Als außerordentliche Mitglieder können Auszubildende, 
die durch ausbildungsberechtigte Mitglieder der PGA of Germa-
ny nach der Ausbildungsordnung zu Golfprofessionals ausge-
bildet werden, und Playing Pros unter 18 Jahren aufgenommen 
werden.
Auszubildenden zu Golfprofessionals steht im ersten Ausbil-
dungsjahr weder das aktive noch passive Stimmrecht zu. Ab 
dem zweiten Ausbildungsjahr sind Auszubildende aktiv stimm-
berechtigt. 

Zu c): Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, 
die sich um das Wohl des Verbandes oder des Berufsstandes 
der Golfprofessionals besondere Verdienste erworben haben.
Die Ehrenmitgliedschaft wird durch die Generalversammlung 
mit ¾ Mehrheit der Stimmen verliehen. Ehrenmitglieder haben 
alle Rechte der ordentlichen Mitglieder. 

Zu d): Fördernde Mitglieder sind Personen, die den Beruf des 
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Golfprofessionals nicht ausüben, jedoch die Ziele und Zwecke 
des Verbandes fördern. Sie werden auf Antrag aufgenommen. 
Sie haben weder aktives noch passives Stimmrecht und keinen 
Anspruch auf das Verbandsvermögen.

§ 6 	 Aufnahme

Die Aufnahme in den Verband erfolgt als Einzelmitglied- 
	 schaft. Der Antrag ist schriftlich an die Geschäftsstelle der  
	 PGA of Germany zu richten. 

Über die Aufnahme entscheidet der Gesamtvorstand. Die  
	 Entscheidung wird dem Bewerber schriftlich mitgeteilt.

Gegen den ablehnenden Bescheid kann innerhalb von 4  
	 Wochen ab fºrmlicher Bekanntgabe schriftlich Berufung  
	 zum Gesamtvorstand eingelegt werden.

§ 7 	 Rechte der Mitglieder

Die Mitglieder der PGA of Germany sind berechtigt, den Ver-
band um Rat in allen Berufs- und Wirtschaftsfragen zu ersu-
chen.
Jedes Mitglied hat das Recht, Anträge, Anfragen, Vorschläge 
oder Beschwerden beim Gesamtvorstand der PGA of Germany 
einzureichen.

Ä 8  	Pþichten der Mitglieder

Jedes Mitglied verpþichtet sich, dem Zwecke des Verban- 
	 des weder mittelbar noch unmittelbar zuwider zu handeln,  
	 die Verbandsbestrebungen in jeder ihm mºglichen Weise  
	 zu fºrdern und den Beschl¿ssen und Weisungen der sat- 
	 zungsmªÇigen Organe des Verbandes zu entsprechen, so- 
	 fern diese nicht im Widerspruch zum Verbandsrecht stehen.

Jedes Mitglied hat die  nderung seiner Wohnanschrift un- 
	 verzüglich der Geschäftsstelle mitzuteilen. 

Ä 8a	Finanzielle Beitragspþichten der Mitglieder

Antragsteller, die im Status eines ordentlichen Mitgliedes  
	 aufgenommen werden, haben bei der Aufnahme in den Ver- 
	 band einen Aufnahmebeitrag zu entrichten. Die Höhe des  
	 Beitrages wird jeweils von der Generalversammlung mit 2/3  
	 Mehrheit der anwesenden Mitglieder festgesetzt.

Jedes Mitglied hat an den Verband einen Jahresbeitrag zu  
	 entrichten. Die Höhe des Jahresbeitrages wird jeweils von  
	 der Generalversammlung mit 2/3 Mehrheit der anwesenden  
	 Mitglieder festgesetzt.

Jedes Mitglied ist verpþichtet, dem Verband eine Ermªchti- 
	 gung zur Einziehung des Mitgliedsbeitrages von einem  
	 Konto zu erteilen.

Mitglieder, die das 65. Lebensjahr erreicht haben, sind von  
	 der Beitragspþicht befreit. Gleiches gilt f¿r Mitglieder mit  
	 durchgehender 40-jªhriger Mitgliedschaft und Ehrenmitglie- 
	 der. Auszubildende sind im ersten Ausbildungsjahr von der  
	 Beitragszahlung befreit.

Mitglieder, die ihren Grundwehrdienst, ihren Zivildienst oder  
	 ihr soziales Jahr ableisten, sind f¿r die Dauer dieses Zeit- 
	 raumes von der Beitragspþicht befreit. Gleiches gilt f¿r Golf- 
	 professionals, die sich im Erziehungsurlaub beýnden.

Einem Mitglied, das unverschuldet in eine ýnanzielle Notla- 
	 ge geraten ist, kann der Betrag gestundet oder für die Zeit  
	 der Notlage ganz oder teilweise erlassen werden. Über ein  
	 Stundungs- oder Erlassgesuch entscheidet der Gesamtvor- 
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§ 9	 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet mit

dem Austritt. Der Austritt aus dem Verband ist nur zum  
	 Jahresende möglich. Der Austritt muss schriftlich erklärt  
	 werden. Das Schreiben ist an die Geschªftstelle zu rich- 
	 ten;

dem Ausschluss;
dem völligen Verlust der Rechtsfähigkeit des Verbandes  

	 nach durchgeführter Vermögensliquidation;
dem Tod des Mitgliedes.

2. 	 Die außerordentliche Mitgliedschaft gemäß § 5 lit. b) der  
	 Satzung endet ferner, ohne dass es eines Ausschlussver- 
	 fahrens, einer besonderen K¿ndigung oder einer Austritts- 
	 erklärung bedarf, 

wenn der Auszubildende eine Zwischen- oder die Haupt- 
	 pr¿fung zum Golfprofessional im Sinne der Ausbildungs-  
	 und Prüfungsordnung des Verbandes, die Bestandteil  
	 dieser Satzung ist, endgültig nicht besteht; 

wenn sich der Auszubildende ï vorbehaltlich der Rege- 
	 lungen in Ä 3 Ziffer 8 der Ausbildungs- und Pr¿fungsord- 
	 nung und Ä 26 Ziffer 3 der Richtlinien f¿r die Zwischen- 
	 prüfung und die Abschlussprüfung zum Golfprofessional  
	 ï f¿r einen lªngeren Zeitraum als drei Monate nicht in ei- 
	 nem Ausbildungsverhªltnis beýndet oder 

mit Ablauf von f¿nf Jahren nach Aufnahme in den Ver- 
	 band, sofern in der Zwischenzeit nicht eine ordentliche  
	 Mitgliedschaft erworben wurde.

Hiergegen besteht kein Rechtsmittel. Das Erlöschen der 
Mitgliedschaft ist dem Auszubildenden durch den Gesamt-
vorstand mitzuteilen. 

§ 10	Ordnungsmaßnahmen

Wer das Ansehen des Golfsports, der PGA of Germany  
	 oder ihrer Mitglieder schªdigt oder Beschl¿sse und Weisun- 
	 gen der satzungsmäßigen Organe missachtet, kann durch  
	 die PGA of Germany mit einer Ordnungsmaßnahme belegt  
	 werden.

Eine Ordnungsmaßnahme kann insbesondere verhängt  
	 werden, wenn 

a)	 das Mitglied gegen die sportliche Disziplin und Ehren- 
	 haftigkeit verstoßen hat,
b)	 das Mitglied grob den Interessen des Verbandes zuwi- 
	 der gehandelt hat oder den Verband geschädigt hat,
c)	 das Mitglied grob den Interessen des Berufsstandes  
	 zuwider gehandelt hat,
d)	 das Mitglied nach zweimaliger Aufforderung seiner Bei- 
	 tragspþicht nicht nachgekommen ist,
e)	 dem Mitglied durch rechtskräftige Entscheidung eines  
	 Gerichtes in der Bundesrepublik Deutschland die b¿r- 
	 gerlichen Ehrenrechte aberkannt sind,
f)	 das Mitglied gegen die Bestimmungen des NADA  
	 Codes in der Fassung von 2009 verstoßen hat.

3. 	 Ordnungsmaßnahmen sind:
Ermahnung, Verwarnung und Verweis
Geldbußen bis zu einer Höhe von EUR 2.500
zeitweiliges Ruhen der Mitgliedschaft
Verbot der Teilnahme an Wettspielen der PGA of Ger- 

	 many und an den von den Landesverbªnden veranstal- 
	 teten Regionalwettbewerben. Das Verbot kann auch für  
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	 einen bestimmten Zeitraum (einschlieÇlich lebenslªng- 
	 lich) oder f¿r eine bestimmte Anzahl von Turnieren aus- 
	 gesprochen werden

der Ausschluss aus dem Verband.

Mehrere Ordnungsmaßnahmen können nebeneinander ver-
hängt werden; dies gilt nicht, wenn ein Ausschluss aus dem 
Verband ausgesprochen wird.

4.	 Das Ordnungsverfahren wird vom Verband von Amts we- 
	 gen eingeleitet. Im Falle des Ä 10 Abs. 2 lit. a) - c) kann je- 
	 des Mitglied ein Ordnungsverfahren gegen ein anderes Mit- 
	 glied beantragen. Ist der zu beurteilende Sachverhalt mehr  
	 als 6 Monate einem Mitglied des Gesamtvorstandes be- 
	 kannt, ohne dass das Ordnungsverfahren von Amts wegen  
	 eingeleitet worden ist, so ist die Verhªngung einer Ord- 
	 nungsmaßnahme unzulässig. Entsprechendes gilt für die  
	 Beantragung eines Ordnungsverfahrens nach S. 2.

Für das Ordnungsverfahren und die Verhängung der Ord-
nungsmaßnahmen ist der Gesamtvorstand zuständig. Er 
darf sich dabei bei der Durchführung eines Ordnungsver-
fahrens eines Berichterstatters bedienen; dieser muss die 
Befähigung zum Richteramt haben. Der Berichterstatter 
muss kein Mitglied des Verbandes sein. Der Berichterstatter 
hat kein Stimmrecht. 

Das betroffene Mitglied ist vorher zu hören; ihm ist die An-
schuldigung mitzuteilen. Die Äußerungsfrist ist so reichlich 
zu bemessen, dass sich das Mitglied ordnungsgemäß ver-
teidigen kann; eine längere als zweimonatige Äußerungs-
frist braucht jedoch nicht gesetzt zu werden. Abschließende 
Entscheidungen im Ordnungsverfahren sind stets zu be-
gründen.

Ein ablehnender Bescheid ist dem Antragsteller, der Be-
scheid über die Verhängung einer Ordnungsmaßnahme 
dem betroffenen Mitglied mittels „Einschreiben mit Rück-
schein“ bekanntzugeben.

5.	 Gegen die Verhängung folgender Ordnungsmaßnahmen  
	 steht dem Betroffenen die Berufung zum Verbandsschieds- 
	 gericht offen:

Geldbußen von mehr als EUR 1.000
zeitweiliges Ruhen der Mitgliedschaft
Verbot der Teilnahme an Wettspielen der PGA of Germa- 

	 ny und an den von den Landesverbänden veranstalteten  
	 Regionalwettbewerben, wenn eine Sperre von mehr als  
	 einem Jahr verhängt wird

der Ausschluss aus dem Verband

Die Berufung ist mit der Begründung innerhalb 1 Monats ab 
Bekanntgabe des Bescheides schriftlich bei der Geschäfts-
stelle der PGA of Germany einzulegen.

6.	 Die Berufung gegen eine OrdnungsmaÇnahme hat mit Aus- 
	 nahme der Berufung gegen den Ausschluss keine aufschie- 
	 bende Wirkung.

§ 11	Ausschluss wegen Wegfalls der satzungsmäßigen  
	 Voraussetzungen

Ein Mitglied kann aus dem Verband ausgeschlossen werden, 
wenn die satzungsmäßigen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt 
sind.
Ein Playing Pro kann auch ausgeschlossen werden, wenn der 
Playing Pro auf Verlangen der PGA of Germany nicht nach-
weist, dass er tatsächlich als Playing Pro tätig ist.

•

•
•
•

•

Der Nachweis gilt im Allgemeinen mit dem Nachweis der Teil-
nahme an mehreren nationalen oder internationalen Turnieren 
als erbracht. Nähere Festlegungen trifft der Gesamtvorstand.

Ein Playing Pro kann aus dem Verband ausgeschlossen wer-
den, wenn er ohne die nach der Ausbildungsordnung erforderli-
chen fachlichen Voraussetzungen Golfunterricht in nennenswer-
tem Umfang erteilt. Nähere Festlegungen trifft der Gesamtvor-
stand.

Für das Verfahren gelten die § 10 Abs. 4 und 5 dieser Satzung 
entsprechend.

§ 12 Organe des Verbandes

Organe der PGA of Germany sind:
1. die Generalversammlung;
2. der Vorstand;
3. die Ausschüsse.

§ 13 Aufgaben der Generalversammlung

Die Generalversammlung ist das oberste Organ der PGA of  
	 Germany. Sie kann - mit Ausnahme des Verbandsgerichts - 
	 allen Organen des Verbandes Weisungen erteilen. Die Ei- 
	 genverantwortung der Mitglieder anderer Verbandsorgane  
	 bleibt hiervon jedoch unberührt.

Die Generalversammlung ist zuständig für:

a)	 die Entgegennahme des Jahresberichtes,
b)	 die Genehmigung des Jahresabschlusses, Entlastung  
	 des Vorstandes bzw. ihre Verweigerung, 
c)	 die Genehmigung des vom Gesamtvorstand aufzustel- 
	 lenden Haushaltsvoranschlages sowie f¿r die Festset- 
	 zung der Beiträge, Gebühren usw.,
d)	 die Änderung der Verbandssatzung und, soweit hierfür  
	 nicht in Ä 17 Ziffer 10. die Zustªndigkeit dem Gesamt- 
	 vorstand zugewiesen ist, der zum Satzungsbestandteil  
	 erklärten Verbandsordnungen,
e)	 die Beschlussfassung ¿ber die Auþºsung der PGA of  
	 Germany,
f)	 die Wahl der Mitglieder des Vorstandes,
g)	 die Wahl der Kassenpr¿fer und deren Stellvertreter, 
h)    die Wahl der Mitglieder des Verbandsschiedsgerichtes.

§ 14 Tagesordnung und ihre Ergänzung

Zur Tagesordnung einer ordentlichen Generalversammlung  
	 gehören:

a)	 Eröffnung durch den Vorsitzenden oder durch seinen  
	 Stellvertreter,
b)	 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der  
	 Generalversammlung und der Beschlussfähigkeit,
c)	 Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes,
d)	 Entgegennahme des Jahresabschlusses,
e)	 Bericht der Kassenprüfer,
f)	 Entlastung des Vorstandes,
g)	 Neuwahl des Gesamtvorstandes,
h)	 Genehmigung des Haushaltsvoranschlages, 
i)	 Wahlen, soweit nach der Satzung eine Neuwahl erfor- 
	 derlich ist.

2.	 Der geschªftsf¿hrende Vorstand ist verpþichtet, weitere Ta- 
	 gesordnungspunkte bekanntzugeben, sofern das Wohl der  
	 PGA of Germany deren Beratung erfordert. Ein solcher Fall  
	 ist insbesondere gegeben, wenn sich die ýnanzielle Lage  
	 des Verbandes in ungewºhnlicher Weise verschlechtert hat  
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	 und wenn keine Aussicht auf baldige Sanierung besteht.

3.	 Jedes Mitglied kann beim geschªftsf¿hrenden Vorstand an- 
	 regen, dass die Tagesordnung ergªnzt wird. Der vorge- 
	 schlagene Beratungsgegenstand ist zu begr¿nden. Die An- 
	 regung wird nur behandelt, wenn sie innerhalb einer Frist  
	 von zwei Wochen nach schriftlicher Bekanntgabe der Ta- 
	 gesordnung, jedoch spªtestens eine Woche vor der Mitglie- 
	 derversammlung bei der Geschªftsstelle der PGA of Ger- 
	 many eingeht.

4.	 Der geschªftsf¿hrende Vorstand muss auf Antrag die Ta- 
	 gesordnung ergªnzen, wenn folgende Voraussetzungen ge- 
	 geben sind:

Zweck und Gründe des weiteren Beratungsgegenstandes 
m¿ssen spªtestens 6 Wochen vor der Mitgliederversamm-
lung bei der Geschäftsstelle der PGA of Germany schrift-
lich eingereicht worden sein; die Eingabe muss die Unter-
stützung von mindestens 1/10 aller Mitglieder in der PGA of 
Germany organisierten stimmberechtigten Mitgliedern tra-
gen.

Der geschäftsführende Vorstand braucht dem Verlangen 
auf Ergªnzung der Tagesordnung nur dann nicht nachzu-
kommen, wenn ein offensichtlicher Rechtsmissbrauch ge-
geben ist. Zugelassene Anträge sind von der Geschäftsstel-
le der PGA of Germany den Mitgliedern so rechtzeitig zuzu-
senden, dass sie nach Mºglichkeit 4 Wochen vor der Mit-
gliederversammlung in deren Händen sind.

Wird im Fall der Nr. 4 der Antrag erst nach der Frist von 6 
Wochen vor der Generalversammlung eingereicht, so soll 
er den Mitgliedern unverzüglich übersandt werden. Über 
die Zulassung eines solchen Antrages entscheidet dann die 
Generalversammlung. Er ist als Dringlichkeitsantrag zu be-
handeln, f¿r die Zulassung m¿ssen ӏ der anwesenden Mit-
glieder stimmen.

§ 15 Einberufung der Generalversammlung

Die Einberufung der Generalversammlung obliegt dem ge- 
	 schäftsführenden Vorstand der PGA of Germany.

Die Generalversammlung ist mindestens einmal jährlich,  
	 spätestens zur jährlichen Arbeitstagung einzuberufen.

Die Mitglieder sind unter Bekanntgabe des Zeitpunktes, des  
	 Tagungsortes und der Tagesordnung unter Einhaltung der  
	 Frist von 3 Wochen schriftlich einzuladen. 
	 Der Tagungsort muss nicht der Ort der Geschªftsstelle oder  
	 der Ort des Sitzes des Verbandes sein.

AuÇerordentliche Generalversammlungen sind dann ein- 
	 zuberufen, wenn dies von ¼ der Mitglieder unter Angabe  
	 des Zweckes und der Gr¿nde verlangt wird. Das Einberu- 
	 fungsorgan hat dem Verlangen innerhalb einer Woche  
	 nachzukommen. Die Einladungsfrist betrªgt hier 3 Wochen. 

Das Recht des Gesamtvorstandes zur Einberufung der Ge-
neralversammlung ist hiervon unberührt.

5.	 Ist eine Generalversammlung zu Beginn oder vor Erledi- 
	 gung sªmtlicher Tagesordnungspunkte beschlussunfªhig,  
	 so ist eine zweite Generalversammlung nach 4 Wochen er- 
	 neut einzuberufen.

In dem Einladungsschreiben ist die Tagesordnung, soweit 
noch nicht erledigt, erneut bekanntzugeben; es ist darauf 
hinzuweisen, dass über die noch zu erledigenden Punkte 
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der Tagesordnung unabhªngig von der Zahl der erschiene-
nen Mitglieder beraten und abgestimmt wird.

§ 16 Ablauf der Generalversammlung

Die Generalversammlung ist nicht öffentlich. 

Über die Zulassung von Gästen entscheidet die General-
versammlung, wenn und soweit nicht der geschäftsführen-
de Vorstand Gäste zugelassen hat.

2.	 Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der gütig 
	 abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen wer- 
	 den nicht mitgezählt. 
	 Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

Die Änderung der Satzung bedarf einer Mehrheit von ¾ der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder.

Die Änderung des in der Satzung festgelegten Zwecks be-
darf einer Mehrheit von ¾ der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder; ebenso bedarf der Beschluss ¿ber die Auþºsung 
der PGA of Germany einer Mehrheit von ¾ der Stimmen 
der anwesenden Mitglieder.

3.	 Das Stimmrecht der Mitglieder ist nicht ¿bertragbar. Stimm- 
	 rechtsbindungsverträge sind nicht zulässig.

4.	 Über die Generalversammlung ist ein Ergebnisprotokoll zu  
	 führen, in das die zur Abstimmung gelangten Anträge und  
	 das Abstimmungsergebnis (Zahl der Ja-Stimmen, Nein-- 
	 Stimmen, Stimmenthaltungen, ung¿ltige Stimmen) aufzu- 
	 nehmen ist.

Eventuelle Widerspr¿che gegen die gefassten Beschl¿sse 
sind ebenfalls zu protokollieren.

Der Protokollführer wird jeweils von der Generalversamm-
lung gewählt. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter 
und vom Protokollführer zu unterschreiben.

§ 17 Vorstand

Der Verbandsvorstand besteht aus 7 Mitgliedern, und zwar

a)	 dem Vorsitzenden
b)	 dem stellvertretenden Vorsitzenden
c)	 dem Schatzmeister
d)	 dem Schriftführer
e)	 drei Beisitzern

Für die Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich eines Ge-
schäftsführers sowie weiterer hauptamtlicher Mitarbeiter be-
dienen. Der Gesamtvorstand kann seine Arbeitgeberbefug-
nisse auf den Geschäftsführer übertragen. 

2.	 In den Vorstand kºnnen durch die Generalversammlung  
	 alle ordentlichen Mitglieder des Verbandes gewählt werden.  
	 Sie sollten jedoch seit mindestens zwei Jahren als ordentli- 
	 che Mitglieder dem Verband angehören.

3.	 Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Generalver- 
	 sammlung auf die Dauer von 3 Jahren gewªhlt. Die Vor- 
	 standsmitglieder bleiben bis zur Durchf¿hrung einer Neu- 
	 wahl im Amt.

Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so wählt der 
verbleibende Vorstand kommissarisch ein Ersatzmitglied 
bis zur nächsten Generalversammlung. Die Generalver-
sammlung wählt dann das endgültige Ersatzmitglied, wel-
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1.
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ches bis zum Ende der regulären Amtszeit des ausgeschie-
denen Vorstandmitglieds im Amt bleibt.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 4 Mit-
glieder anwesend sind.

4.	 Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der Vorsitzende,  
	 der stellvertretende Vorsitzende und der Schatzmeister.

Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende ver-
treten den Verband gerichtlich und außergerichtlich allein, 
der Schatzmeister gemeinsam mit jeweils dem 1. Vorsitzen-
den oder dem stellvertretenden Vorsitzenden.

5.	 Vorbehaltlich der Übertragung auf einen Geschäftsführer/ 
	 eine Geschªftsf¿hrerin obliegt die F¿hrung der Verbands- 
	 geschªfte dem geschªftsf¿hrenden Vorstand. Dieser be- 
	 steht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsit- 
	 zenden und dem Schatzmeister.

6.	 Dem Gesamtvorstand obliegt die ¦berwachung der gesam- 
	 ten Geschªftsf¿hrung einschlieÇlich der in der Verbandsge- 
	 schªftsstelle beschªftigten Bediensteten sowie die Durch- 
	 führung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.

7.	 Der Schatzmeister verwaltet das Gesamtvermögen des  
	 Verbandes und ist f¿r die Leitung des Kassenwesens ver- 
	 antwortlich.

8.	 Für seine Sitzung und seine Beschlussfassung geben sich  
	 der Gesamtvorstand und der geschäftsführende Vorstand  
	 eine Geschäftsordnung.

9.	 Über die Versammlungen und Beschlüsse des Vorstandes  
	 sind Niederschriften durch den Schriftführer zu fertigen, die  
	 vom Vorsitzenden des Verbandes zu unterzeichnen sind. 

10.	 Der Gesamtvorstand ist zuständig für die Änderungen der  
	 Ausbildungs- und Pr¿fungsordnung. 

§ 18 Die Verbandsausschüsse

Es können folgende Verbandsausschüsse gebildet und  
	 durch den Gesamtvorstand berufen werden:

a) der Ausbildungsausschuss
b) der Prüfungsausschuss
c) der Sport- und Wettspielausschuss

Zu a): Der Ausbildungsausschuss ist für die Fragen der 
Heranbildung des Nachwuchses und der Weiterbildung der 
Golfprofessionals zuständig. Seine Aufgaben richten sich 
im ¦brigen nach der Ausbildungs- und Pr¿fungsordnung, 
die Bestandteile dieser Satzung ist. 

Zu b): Der Prüfungsausschuss ist für alle Fragen des Prü-
fungswesens zuständig.

Zu c): Der Sport- und Wettspielausschuss ist f¿r die Rege-
lung des Spielbetriebes und die Gestaltung der Spielorgani-
sation zustªndig. Ihm obliegt auch die Talenterfassung und 
Talentfºrderung.

Der Sport- und Wettspielausschuss kann Bestimmungen 
über die Reglungen des Spielbetriebes und die Gestaltung 
der Spielorganisation erlassen. Ihm obliegt insbesonde-
re die Beschlussfassung ¿ber die Turnierbedingungen, die 
Platzregeln, die Sonderregeln und die Ausschreibungsbe-

1.

dingungen bei Wettspielen der PGA of Germany und der 
angeschlossenen Landesverbände.

Der Sport- und Wettspielausschuss kann Bestimmungen 
über die Erteilung von Spielberechtigungen und über den 
Kreis der Teilnehmer bei Wettspielen der PGA of Germany 
treffen.

Er kann allgemeine Bestimmungen über die Verhängung 
von Maßnahmen für unsportliches Verhalten und sonstige 
OrdnungsverstºÇe durch die Wettspielleitung (Disqualiýka-
tion, Lochverlust oder  hnliches) bei Wettspielen der PGA 
of Germany oder bei Wettspielen der angeschlossenen 
Landesverbªnde treffen und der Wettspielleitung f¿r die 
Ahndung von unsportlichem Verhalten und sonstige Bestim-
mungen Weisungen erteilen.

Er kann allgemeine Empfehlungen über Art und Umfang ei-
ner Ordnungsmaßnahme bei einem disziplinarisch zu ahn-
denden VerstoÇ im Rahmen eines Wettspiels aussprechen.

2.	 F¿r jedes Ausschussmitglied wird ein Stellvertreter be- 
	 stimmt. 

3.	 Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder der Aus- 
	 schüsse werden auf die Dauer von 3 Jahren berufen. 

§ 19 Kassenprüfer

Die Generalversammlung wählt auf die Dauer von zwei  
	 Jahren zwei Kassenpr¿fer und zwei Stellvertreter. Sie d¿r- 
	 fen in der PGA of Germany keine Vorstandsstellung inne 	  
	 haben.

Die Kassenprüfer haben die Aufgabe

a)	 einmal im Jahr oder auf die Weisung des geschªftsf¿h- 
	 renden Vorstandes die Kassenführung zu überprüfen;  
	 die Ausgaben sind auf ihre sachliche Richtigkeit und  
	 ihre Übereinstimmung mit dem Haushaltsplan zu  
	 prüfen;
b)	 der Generalversammlung ¿ber das Ergebnis der Pr¿- 
	 fung zu berichten;
c)	 zur Frage der Entlastung des Gesamtvorstandes Stel- 
	 lung zu nehmen.

3.	 Den Kassenprüfern ist jederzeit Einsicht in die zur Prüfung  
	 erforderlichen Unterlagen zu gewähren.

§ 20 Verbandsschiedsgericht

Als stªndige Einrichtung der PGA of Germany ist ein institu- 
	 tionelles Schiedsgericht zu bilden. Seine Mitglieder sind  
	 persºnlich und sachlich unabhªngig. Sie sind keinerlei Wei- 
	 sung seitens der Organe der PGA of Germany unterworfen.

Die Verfassung des Schiedsgerichtes und sein Verfahren  
	 regelt die Schiedsgerichtsordnung, die Bestandteil dieser  
	 Satzung ist.

§ 21 Sonstige Satzungsbestandteile

In Ergªnzung dieser Satzung sind die nachfolgenden Verbands-
ordnungen erlassen, die Bestandteil dieser Satzung sind:

a) Schiedsgerichtsordnung
b) Ausbildungs- und Pr¿fungsordnung der PGA Germany
c) Nationaler Anti Doping Code der NADA in der Fassng  
    von 2009

1.

2.

1.

2.

Satzung der PGA of  Germany



§ 22 Gnadenrecht

Eine rechtskräftig gewordene Ordnungsmaßnahme kann  
	 bei Vorliegen triftiger Gr¿nde ermªÇigt, nicht aber aufgeho- 
	 ben werden.

Voraussetzung ist ein Antrag des Betroffenen und eine Be- 
	 f¿rwortung der Gerichtsinstanz, welche die rechtskrªftig ge- 
	 wordene Ordnungsmaßnahme verhängt hat.

Die Gnadenentscheidung trifft der Gesamtvorstand.

§ 23 Haftungsbeschränkungen

Muss sich die PGA of Germany das Verhalten eines Organmit-
gliedes oder eines sonstigen Bediensteten gem. § 31 BGB bzw. 
§ 831 BGB oder aus einem sonstigen Grund zurechnen lassen, 
so haftet sie den dieser Satzung unterworfenen Personen nur 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit derjenigen Person, für 
welche die PGA of Germany einzustehen hat.

§ 24 Ausbildung zum Trainer

Der Gesamtvorstand kann mit Zustimmung des Prüfungsaus-
schusses die Einführung eines gesonderten Ausbildungsganges 
beschließen, der die Bewerber nach Absolvierung berechtigt, 
Golfunterricht zu erteilen. Der Gesamtvorstand kann hierzu mit 
Zustimmung des Pr¿fungsausschusses Ausbildungs- und Pr¿-
fungsrichtlinien erlassen. Die Absolventen dieses Ausbildungs-
ganges werden als ĂTrainerñ bezeichnet.

Die Ausbildungs- und Pr¿fungsrichtlinien haben mindestens 
festzulegen:

die persºnlich und fachlich Voraussetzung f¿r die Ausbil- 
	 dung zumTrainer,

die Dauer der Ausbildung,

die Prüfungsanforderungen,

die Fªhigkeiten und Kenntnisse, die ein Trainer zu erwer- 
	 ben hat,

Art und Umfang der Unterrichtserteilung.

Ä 25  Auþºsung und Vermºgensfall

Die Auþºsung der PGA of Germany kann nur dann in die  
	 Tagesordnung einer Mitgliederversammlung aufgenommen  
	 werden, wenn dies von mindestens Ĳ der ordentlichen Mit- 
	 glieder schriftlich beim Vorstand oder von diesem beantragt  
	 wird.

Der Auþºsungsbeschluss bedarf der Mehrheit von Ĳ der  
	 anwesenden Mitglieder.

Ist die einberufene Mitgliederversammlung nicht be-
schlussfähig, so ist nach § 15 der Satzung zu verfahren.

3.	 Die Mitgliederversammlung bestimmt die Liquidatoren.

Bei Auþºsung der PGA of Germany fªllt das nach der Ab-
wicklung noch vorhandene Vereinsvermögen an die Deut-
sche Krebshilfe e.V..
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§ 1 	 Satzungsbestandteil

Diese Schiedsgerichtsordnung (SchGO) ist Bestandteil der Sat-
zung der PGA of Germany e.V.
Für die der Verbandssatzung unmittelbar unterworfenen Mitglie-
der besteht es als institutionelles Schiedsgericht. 

Ä 2 	 Persºnlicher und sachlicher Geltungsbereich

Das Schiedsgericht ist eine Einrichtung, jedoch kein Organ der 
PGA of Germany e.V.. Im Rahmen seiner Zustªndigkeit ist der 
ordentliche Rechtsweg ausgeschlossen. 

In persºnlicher Hinsicht unterliegen der Schiedsgerichtsbarkeit:
a) die PGA of Germany e.V. und ihre Organe 
b) die Mitglieder der PGA of Germany e.V.
c) die Landesverbände der PGA of Germany e.V. und ihre  
	 Organe
d) die Mitglieder der Landesverbªnde der PGA of Germa- 
	 ny e.V.

Das Schiedsgericht ist zuständig für die volle sachliche und 
rechtliche Überprüfung einer Ordnungsmaßnahme soweit es 
sich um 

GeldbuÇen von mehr als DM 2.000,- 
zeitweiliges Ruhen der Mitgliedschaft
ein Verbot der Teilnahme an Wettspielen der PGA of Ger- 

	 many e.V. und an den von den Landesverbªnden veran- 
	 stalteten Regionalwettbewerben, wenn eine Sperre von  
	 mehr als einem Jahr verhängt wird

den Ausschluß aus dem Verband 
handelt.

§ 3 	 Zusammensetzung des Schiedsgerichts

Das Schiedsgericht setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden 
und zwei Beisitzern. Es entscheidet mit einfacher Mehrheit. 

Für jedes Mitglied des Schiedsgerichts ist ein Vertreter zu be-
stellen.

Der Vorsitzende muss über die Befähigung zum Richteramt Ver-
fügung. Die Beisitzer müssen ordentliche Mitglieder der PGA of 
Germany e.V. sein. 

§ 4 	 Unabhängigkeit

Die Mitglieder des Schiedsgerichtes sind unabhängig. Sie sind 
keinerlei Weisungen unterworfen.
Die Mitglieder des Schiedsgerichtes dürfen nicht Mitglieder ir-
gend eines Organs der PGA of Germany e.V. sein. Sie dürfen 
auÇerdem nicht in einem Dienst- oder Anstellungsverhªltnis zur 
PGA of Germany e.V. stehen oder von dieser aus sonstigen 
Gründen regelmäßige Vergütungen erhalten. 

§ 5 	 Bestellung der Schiedsrichter

Jedes Mitglied der PGA of Germany e.V. kann einen oder meh-
rere Kandidaten zur Wahl des Vorsitzenden, seines Stellvertre-
ters, der beiden Vorsitzenden und deren Stellvertreter vorschla-
gen.

Die Mitgliederversammlung der PGA of Germany e.V. wählt ein-
zeln die sämtlichen Mitglieder des Schiedsgerichts sowie die 
stellvertretenden Mitglieder auf die Dauer von 3 Jahren. 

•
•
•

•
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Ist ein Schiedsrichter rechtlich oder tatsªchlich auÇerstande, 
seine Aufgaben zu erfüllen, oder tritt er von seinem Amt zurück, 
so rückt das für ihn bestellte stellvertretenden Mitglied in das 
Schiedsgericht nach.

§ 6 	 Form der Schiedsklage

Die das Schiedsverfahren betreibende Partei (Schiedsklª-
ger) hat zu Händen des Vorsitzenden des Schiedsgerichts eine 
Schiedsklage mit zwei Abschriften bei der Geschäftsstelle der 
PGA of Germany e.V. einzureichen. Damit ist die Klage erho-
ben.

Die Klage ist an einen bestimmten Inhalt nicht gebunden. Es 
soll der der Klage zugrunde liegende Sachverhalt dargestellt 
und ein Klageantrag gestellt werden.

§ 7 	 Klagefrist

Die Schiedsklage muss innerhalb eines Monats ab Zugang des 
mit Gründen versehenen Bescheids der PGA of Germany e.V. 
eingereicht werden. 
Wird diese zwingende Klagefrist versªumt, so unterrichtet das 
Schiedsgericht den Kläger über den Mangel, gewährt ihm eine 
Frist von zwei Wochen zur Stellungnahme und weist dann die 
Klage als unzulässig ab. 
Die Bestimmungen ¿ber die Wiedereinsetzung in den vorheri-
gen Stand ýnden entsprechende Anwendung.

§ 8 	 Vorbereitende Maßnahmen des Vorsitzenden

Der Vorsitzende verf¿gt die Zustellung (Einschreiben mit R¿ck-
schein) der Schiedsklage an den Schiedsbeklagten mit der Auf-
forderung, innerhalb von drei Wochen Stellung zu nehmen. 

Der Vorsitzende hat die Sache so weit vorzubereiten, dass nach 
Möglichkeit in einer mündlichen Verhandlung ein Vergleich ge-
schlossen oder ein Schiedsspruch erlassen werden kann. Zu 
diesem Zweck kann der Vorsitzende die Beiziehung von Ak-
ten der PGA of Germany e.V. anordnen, er kann um staatsge-
richtliche Amtshilfe ersuchen (z.B. wenn ein Zeuge weit entfernt 
wohnt) und kann im Einverständnis beider Parteien Zeugen und 
Sachverständige vernehmen. Das hierbei zu fertigende Proto-
koll ist in einer mündlichen Verhandlung zu verlesen.

§ 9 	 Ort und Zeit der mündlichen Verhandlung/
	 Entscheidung im schriftlichen Verfahren und nach  
	 Aktenlage

Den Ort der Tagung bestimmt der Vorsitzende des Schiedsge-
richts unter Wahrung der Belange der am weitest entfernt woh-
nenden Partei.

Die mündliche Verhandlung soll nach Möglichkeit innerhalb von 
drei Monaten nach Eingang der Schiedsklage stattýnden.

Im Einverstªndnis beider Parteien kann das Schiedsgericht im 
schriftlichen Verfahren einen Vergleichsvorschlag unterbreiten 
oder einen Schiedsspruch erlassen.

Erscheint eine Partei trotz ordnungsgemäßer Ladung unent-
schuldigt zur mündlichen Verhandlung nicht und ist sie auch 
nicht vertreten, so entscheidet das Schiedsgericht nach Lage 
der Akten. Die von der säumigen Partei benannten oder von 
ihr gestellten Zeugen und Sachverständigen sind dann nicht zu 
vernehmen.

§ 10 Ladung zur mündlichen Verhandlung

Zur mündlichen Verhandlung werden die Parteien mittels „Ein-
schreiben mit Rückschein“ geladen. Hat ein Bevollmächtigter 
eine Zustellungsvollmacht nachgewiesen, so wird dieser gela-
den. Die Ladungsfrist betrªgt mindestens drei Wochen. 

Zeugen und Sachverständige werden mittels „Einschreiben“ ge-
laden. Beweispersonen, die einer verbandlichen Erscheinungs-
pþicht nicht unterliegen, werden eingeladen, zur Verhandlung 
zu erscheinen. Beweispersonen sind darauf hinzuweisen, dass 
sie von der PGA of Germany e.V. nach den Sätzen des Geset-
zes über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen 
i.d.F. vom 01.10.69 (BGBL. I S. 1756) entschªdigt werden.

§ 11 Vertretung

Jede Partei kann sich durch eine volljährige, unbeschränkt ge-
schäftsfähige Person vertreten lassen. Das Schiedsgericht kann 
einen ihm ungeeignet erscheinenden Bevollmächtigten zurück-
weisen und kann der Partei anheimgeben, entweder selbst zur 
mündlichen Verhandlung zu erscheinen oder einen anderen ge-
eigneten Vertreter zu bestellen. 

Als Bevollmächtigter kann insbesondere ein bei einem Gericht 
in der Bundesrepublik Deutschland zugelassener Rechtsanwalt 
in jeder Lage des Verfahrens bestellt werden. Das Zurückwei-
sungsrecht gilt dann nicht.

Eine vom Schiedsgericht getroffene Kostenentscheidung erfasst 
nicht die Kosten einer solchen Vertretung oder anwaltlichen Be-
ratung. Diese Kosten trägt diejenige Partei, welche den Auftrag 
an den Bevollmächtigten erteilt hat. 
Von dieser Regelung wird ein eventueller Ersatzanspruch nach 
dem staatlichen Recht nicht berührt. Soll das Schiedsgericht 
über einen solchen materiellrechtlichen Kostenerstattungs-
anspruch entscheiden, so bedarf es hierzu einer besonderen 
Schiedsabrede zwischen den Parteien sowie des Einverständ-
nisses des Schiedsgerichts. 

Ein Bevollmächtigter, der nicht Mitglied der PGA of Germany 
e.V. ist, muss dem Schiedsgericht eine schriftliche Vollmacht 
vorlegen.

Ä 12 Grundsªtzliche Nichtºffentlichkeit

Die mündliche Verhandlung vor dem Schiedsgericht ist nichtöf-
fentlich. Das Schiedsgericht kann Zuhörer zulassen.

§ 13 Verfahrensgestaltung

Das Schiedsgericht hat den Sachverhalt ausreichend zu erfor-
schen, die allgemein gültigen Verfahrensgrundsätze zu beach-
ten und den Beteiligten ausreichend das rechtliche Gehör zu 
gewähren. 
Im ¦brigen gestaltet das Schiedsgericht das Verfahren nach 
seinem freien Ermessen. Es kann Vorschriften der Zivilprozess- 
ordnung sinngemäß heranziehen. 

§ 14 Ablehnung eines Schiedsrichters

Die Ablehnung des Schiedsgerichts im Ganzen ist unzulässig. 
Wird ein Schiedsrichter abgelehnt, so soll er sich zur Ablehnung 
äußern. Seine Stellungnahme ist beiden Parteien zuzuleiten.
Das Schiedsgericht kann die Ablehnung wegen Besorgnis der 
Befangenheit für begründet erklären. Bei dieser Entscheidung 
wirkt der Stellvertreter des abgelehnten Schiedsrichters mit. 
Dieser tritt dann an die Stelle des abgelehnten Schiedsrichters.
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Erachtet das Schiedsgericht die Ablehnung für unbegründet, so 
kann es dem Verfahren Fortgang geben. Es kann dem Ableh-
nenden auch eine Frist zur Einleitung des staatsgerichtlichen 
Ablehnungsverfahrens bestimmen und bis zu dessen rechts-
kräftiger Erledigung das Verfahren aussetzen.

§ 15 Protokoll

Über die mündliche Verhandlung wird ein Protokoll aufgenom-
men, dessen Inhalt der Vorsitzende diktiert. Ein Diktat auf Ton-
träger ist zulässig.
Das Protokoll soll enthalten:

a)	 die Bezeichnung und Besetzung des Schiedsgerichts
b)	 Ort, Datum und Uhrzeit des Beginns der Verhandlung
c)	 die Bezeichnung des Streitgegenstandes
d)	 die Namen der erschienen Personen, gesetzlichen  
	 Vertreter oder Bevollmächtigten
e)	 die Erklärungen der Parteien, dass das Schiedsgericht  
	 ordnungsgemäß besetzt und zuständig ist
f)	 die Erklärungen der Parteien zur Höhe des Streitwerts  
	 sowie dessen Festsetzung durch das Schiedsgericht
g)	 den Inhalt eines evtl. abgeschlossenen Vergleichs
h)	 die von den Parteien gestellten Antrªge und die we- 
	 sentlichen Erklärungen
i)	 den wesentlichen Inhalt von Zeugen- und Sachver- 
	 ständigenaussagen
j)	 den wesentlichen Inhalt des Ergebnisses eines Augen- 
	 scheins
k)	 die Bezeichnung von Urkunden, die bei der Beweisauf- 
	 nahme verlesen oder sonst zum Gegenstand der Ver- 
	 handlung gemacht worden sind
l)	 die Feststellung sonstiger wesentlicher Prozesshand- 
	 lungen
m)	 die Erklªrung der Parteien, dass ihnen rechtliches Ge- 
	 hör gewährt worden ist
n)	 die Formel des bekanntgegebenen Schiedsspruchs  
	 oder den Beschluss, wann und wie er bekannt gege 
	 ben wird. 
o)	 die Uhrzeit des Verhandlungsschlusses

Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und von einem evtl. bestell-
ten Protokollf¿hrer zu unterzeichnen. Ist vom Schiedsgericht ein 
einzelner Schiedsrichter mit der Vornahme einer Beweisaufnah-
me beauftragt worden, so hat dieser die entsprechende Nieder-
schrift zu unterschreiben. 

§ 16 Vergleich

Im Interesse des Verbandsfriedens soll das Schiedsgericht  
	 versuchen, den Streit durch einen möglichen Vergleich  
	 zu beenden. Vergleichen sich die Parteien, so beendet das  
	 Schiedsgericht das Verfahren.

Der Vergleich ist in das Protokoll aufzunehmen, zu verlesen 
und von den Beteiligten zu genehmigen. 
Auf Antrag der Parteien hält das Gericht den Vergleich in 
Form eines Schiedsspruchs mit dem vereinbarten Inhalt 
fest, sofern der Inhalt des Vergleichs nicht gegen die ºffent-
liche Ordnung (ordre public) verstºÇt.

2.	 Ein Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut ist gem. Ä  
	 1054 ZPO zu erlassen und muss angeben, dass es sich um  
	 einen Schiedsspruch handelt. Ein solcher Schiedsspruch  
	 hat dieselbe Wirkung wie jeder andere Schiedsspruch zur  
	 Sache.

3.	 Mit Zustimmung der Parteien kann ein Schiedsspruch mit  

1.

	 vereinbartem Wortlaut von einem Notar, der seinen Amts- 
	 sitz im Bezirk des nach Ä 1062 Abs. 1, 2 ZPO f¿r die Voll- 
	 streckungserklªrung zustªndigen Gerichts hat, f¿r voll- 
	 streckbar erklªrt werden. Der Notar lehnt die Vollstreckbar- 
	 erklärung ab, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1  
	 Satz 2 nicht vorliegen.

§ 17 Erlass des Schiedsspruchs

Vor dem Erlass des Schiedsspruchs erhalten die Parteien Gele-
genheit zur abschließenden Stellungnahme. 
Materiell stützt das Schiedsgericht seine Entscheidung auf das 
einschlägige Verbandsrecht; es berücksichtigt bei seiner Ent-
scheidung die ungeschriebenen Regeln des Golfsports, soweit 
sie eine allgemeine Anerkennung und Auslegung gefunden ha-
ben. Im ¦brigen kºnnen Grundsªtze des einschlªgigen materi-
ellen staatlichen Rechts herangezogen werden.
Bei der Beratung und Beschlussfassung dürfen nur die ent-
scheidenden Mitglieder des Schiedsgerichts zugegen sein. Sie 
haben das Beratungsgeheimnis zu wahren. 

Der schriftlich abzufassende Schiedsspruch soll enthalten:
a)	 die Bezeichnung des Schiedsgerichts und die Namen  
	 der Schiedsrichter, die bei der Entscheidung mitge- 
	 wirkt haben.
b)	 die Bezeichnung der Verfahrensbeteiligten (Vor- und  
	 Zuname, Beruf und Anschrift), gegebenenfalls der ge- 
	 setzliche Vertreter und der Verfahrensbevollmächtigten  
	 (Vor- und Zuname, Beruf, Anschrift)
c)	 die Entscheidungsformel mit dem Ausspruch über die  
	 Kosten
d)	 eine kurze Darstellung des Sachverhalts, evtl. wie er  
	 sich aufgrund der Beweisaufnahme ergeben hat
e)	 die Entscheidungsgründe

Der Schiedsspruch ist von den Schiedsrichtern, die bei der Ent-
scheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiben. Der Tag der 
letzten Unterschrift ist zu vermerken.

§ 18 Kosten des Verfahrens

Die erstattungsfähigen Kosten des Verfahrens trägt der Unter-
legene. 
Erstattungsfähige Kosten sind: die Kosten für Beweisperso-
nen oder Beweismittel sowie ein Gerichtskostenbetrag, dessen 
Höhe sich aus dem Kostenverzeichnis zum Gerichtskostenge-
setz f¿r eine vergleichbare Tªtigkeit eines Zivilgerichtes erster 
Instanz ergibt.

Bei teilweisem Unterliegen und Obsiegen kann das Schiedsge-
richt beiden Parteien einen Teil der Kosten auferlegen. 

Wer die Schiedsklage zur¿cknimmt, trªgt die bis zur R¿cknah-
me entstandenen Kosten.

Der Streitwert wird vom Schiedsgericht festgesetzt. Er soll bei 
nicht vermºgensrechtlichen Streitigkeiten zwischen DM 4.000,- 
und 40.000,- festgesetzt werden.

Die Schiedsrichter erhalten unabhängig von der Höhe des fest-
gesetzten Streitwertes für jeden verhandelten bzw. im schriftli-
chen Verfahren entschiedenen Fall:
der Vorsitzende DM 750,-
die Beisitzer je DM 500,-.
Für jeden weiteren Verhandlungstag in derselben Sache erhöht 
sich die Vergütung jeweils um die Hälfte pro Verhandlungstag.
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§ 19 Zuständiges Staatsgericht

Zuständiges staatliches Gericht für die Entscheidungen über die 
Ablehnung von Schiedsrichtern ist das Amtsgericht Augsburg.
Für die richterliche Vernehmung, evtl. Vereidigung von Zeugen 
oder Sachverständigen oder für die eidliche Parteivernehmung 
ist abweichend von Abs. 1 das Amtsgericht zuständig, in dessen 
Bezirk der zu Vernehmende seinen Wohnsitz hat oder bei Feh-
len eines solchen seinen Aufenthalt hat.
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